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Die Klärung von Hinweisen gemäß § 2 14/S.tGB^vurde des öfteren 
dadurch problematisch, daß An trägst.̂ !. le'r>> auf ständige Ausreise 
sich gezielt auf Befragungen vorbereiteten, untereinander das 
Aussageverhalten absprachen und^h^erbei Erfahrungen aus frü
heren Konfrontationen mit/tien Sicherheitsoraanen berücksich-,.-r *
tigten._.


